
                

Sprecherin der AG Magistrale 

Luruper Hauptstraße des Luruper Forums 

 

 

Hamburg, den 16.11.2021 
 

Gestaltungsgutachten für den öffentlichen Raum der Magistrale Luruper Hauptstraße:            
Eingabe der AG Magistrale Luruper Hauptstraße des Luruper Forums 

zur Sitzung des Verkehrsausschusses der Bezirksversammlung Altona am 26.11.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 28.04.2021 wurde die „Erklärung des Luruper Forums für eine gute Stadt- und Verkehrsplanung 
an der Magistrale Luruper Hauptstraße“ einstimmig im Luruper Forum beschlossen. In dieser 
Erklärung werden die von der AG Magistrale Luruper Hauptstraße erarbeiteten Entwicklungsziele 
für die Magistrale benannt und erläutert (siehe Anlage: Erklärung des Luruper Forums). 

Die AG Magistrale setzt sich für die Gestaltung eines interessanten und lebenswerten öffentlichen 
Straßenraums Luruper Hauptstraße ein. Anstatt die Magistrale auf eine monofunktionale 
Verkehrsschneise durch Lurups Ortsmitte zu reduzieren, wollen wir Luruper die Lebensqualität in 
diesem für uns wichtigen öffentlichen Raum erhöhen (s. Anlage 1: Die Luruper Hauptstraße als 
Abfolge von Erlebnisräumen).                                                                                                                                                                                           

Um dieses Ziel zu erreichen ist eine übergeordnete Planung erforderlich. 

Wir bitten die Mitglieder des Verkehrsausschusses Altona, diese Planung in Form eines 
Gestaltungsgutachtens für den öffentlichen Raum der Magistrale Luruper Hauptstraße mit Ihren 
Beschlussfassungen zu ermöglichen und damit unser Anliegen zu unterstützen: 

1. Vergabe eines Gestaltungsgutachtens für den öffentlichen Raum der Magistrale 
Luruper Hauptstraße (Stadionstraße bis Landesgrenze) an ein Landschafts- und 
Verkehrsplanungsbüro. Abstimmung der Aufgabenstellung für das Gutachten sowie 
der Planung mit  der AG Magistrale, ggf. Vorstellung im Luruper Forum. 

mit den Zielen: 

2. Schaffung eines Planrechts auf Grundlage des Gestaltungsgutachtens 
3. Neugestaltung des Straßenraums einschl. der Nebenflächen, auf Grundlage der 

Planung. 
4. Einarbeitung eines Grünkonzepts, u.a. mit der Zielsetzung einer Baumallee. 

 

Mit besten Grüßen,  
 

2 Anlagen 




